
Bürgerbegehren Talstraße
Gemeinsam für Schönau

BÜRGERINITIATIVE
BÜRGERBEGEHREN

Wir sind die Initiator*innen und Unterstützer*innen der am  
1. März gegründeten Bürgerinitiative „Stadtraum statt Gränz-
zaun“.

Zu folgender Frage fordern wir einen Bürgerentscheid und sammeln für dessen Beantragung bis zum 19. April 2023 Unterschriften 
von wahlberechtigten Schönauer Bürgerinnen und Bürgern, welche dieses Anliegen unterstützen: 

1. Diese Maßnahme würde der Schule und den Schülerinnen 
und Schülern des Gymnasiums eine zusammenhängende,  
ausreichend große und sichere Pausenhoffläche ermöglichen, 
welche nicht vom Straßenverkehr geteilt und durchschnitten 
wird.

3. Der Gymnasiumplatz könnte nachmittags, abends, an  
Wochenenden, Feiertagen und während der Schulferien  
weiterhin öffentlich genutzt werden, da er frei zugänglich blie-
be: beispielsweise von Vereinen, für Märkte, Veranstaltungen, 
als Parkplatz oder Raum für Groß und Klein.

2. Die Einheit von Gymnasiumplatz und Rathausplatz als zu-
sammenhängende Fläche, als offener Platz für Veranstaltun-
gen, Feste und andere städtische Nutzungen bliebe dauerhaft 
erhalten und würde nicht durch Sicherungsmaßnahmen in 
Form von deutlichen Abgrenzungen oder Absperrungen entlang 
der unteren Talstraße unterbrochen und sowohl baulich als auch 
optisch nicht beeinträchtigt.

Der Initiative geht es darum, über ein Bürgerbegehren das  
demokratische Mittel des Bürgerentscheids zu erwirken,  
und damit den Gemeinderatsbeschluss vom 23. Januar 2023 
aufzuheben, der dazu geführt hat, dass der Gymnasiumplatz 
von einem Zaun eingeschlossen und damit die Pausenhoffläche 
erheblich verkleinert wird.

WER WIR SIND 

WORUM ES GEHT & WAS WIR WOLLEN

BÜRGERBEGEHREN TALSTRASSE

Sind Sie dafür, dass der Gemeinderatsbeschluss vom 23.01.2023 aufgehoben wird und  
dass der untere Bereich der Talstraße von der Kreuzung Gentnerstraße/Neustadtstraße bis 
zur Kreuzung B317 von Montag bis Freitag zwischen 7 und 14 Uhr für den Fahrzeugverkehr 
gesperrt wird?

WARUM / BEGRÜNDUNG

WAS WIR WOLLEN

Isaac Hailperin
Carolina Bruck-Santos

info@stadtraum-statt-graenzzaun.de
www.stadtraum-statt-graenzzaun.de

Informationen & Kontakt:Gemeinsam für Schönau!

Sind Sie dabei? Jede Unterschrift und jede Stimme zählt!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Möchten Sie uns unterstützen?
Kommen Sie ins Gespräch mit uns!



Bürgerbegehren Talstraße
Gemeinsam für Schönau

BÜRGERINITIATIVE
BÜRGERBEGEHREN

Mit einem Bürgerentscheid können Bürgerinnen und Bürger Angelegenheiten, für die der Gemeinderat zuständig ist, selbst ent-
scheiden. Alle wahlberechtigten Schönauer Bürgerinnen und Bürger, d.h. Deutsche oder EU-Staatsbürgerinnen oder EU-Staats- 
bürger ab 16 Jahren, die mindestens seit drei Monaten in Schönau wohnen, haben ein Mitspracherecht. 
Dieses Mitspracherecht sollten Sie nutzen. Um diese Mitsprache möchten wir Sie bitten.

Das Bürgerbegehren muss eindeutig formuliert sein, so dass  
der übereinstimmende Wille der unterzeichnenden Personen 
klar ersichtlich ist. Es muss Folgendes enthalten:

1. die Frage, die im Bürgerentscheid gestellt werden soll, 
2. eine Begründung,
3. einen durchführbaren Vorschlag zur Deckung der Kosten 
der verlangten Maßnahme.
.

Um einen Bürgerentscheid zu initiieren, muss zunächst ein  
Bürgerbegehren eingereicht werden, welches von mindestens  
7% der Wahlberechtigten per Unterschrift unterstützt wird.

Richtet sich das Bürgerbegehren – wie in diesem Fall – gegen 
einen Gemeinderatsbeschluss, muss es innerhalb von drei  
Monaten nach dessen Bekanntgabe eingereicht werden.

Der Gemeinderat prüft so bald wie möglich, spätestens aber  
innerhalb von zwei Monaten, ob das beantragte Bürgerbegeh-
ren zulässig ist. Sofern dies der Fall ist, wird der Bürgerent-
scheid innerhalb von vier Monaten nach der Zulassungsent-
scheidung des Gemeinderats durchgeführt.  
Den genauen Termin legt der Gemeinderat fest.

Der Bürgerentscheid ist eine Abstimmung, eine Wahl.
 
Die Frage auf dem Stimmzettel muss so formuliert sein, dass sie 
mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann.
Die gestellte Frage ist in dem Sinne entschieden, indem sie von 
der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde.  
Diese Mehrheit muss jedoch mindestens 20 Prozent aller 
Stimmberechtigten betragen („Quorum“).
Wird das Quorum nicht erreicht, entscheidet der Gemeinderat 
über die Angelegenheit.

Ein Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Be-
schlusses des Gemeinderats. Er kann innerhalb von drei Jahren 
nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.

Wir möchten Sie hiermit um Ihre Mitsprache bitten.  
Beteiligen Sie sich, entscheiden Sie mit, gestalten Sie mit!

Für ein erfolgreiches Verfahren brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung zweimal:
- Mit Ihrer Unterschrift können Sie zunächst die erfolgreiche  
Beantragung des Verfahrens unterstützen. 
- Im zweiten Schritt, nach Zulassung des Bürgerentscheides, ist 
dann am Tag der Wahl Ihr Gang zur Urne und Ihre Ja-Stimme 
entscheidend.

Gemeinsam für Schönau – Seien Sie dabei!  
Jede Unterschrift und jede Stimme zählt!

Haben Sie Fragen, Bedenken oder Anregungen? Möchten Sie 
uns unterstützen? Kommen Sie ins Gespräch mit uns!

Isaac Hailperin & Carolina Bruck-Santos
info@stadtraum-statt-graenzzaun.de

DIREKTE DEMOKRATIE – MITBESTIMMEN & MITENTSCHEIDEN

WIE FUNKTIONIERT DAS EIGENTLICH?

VORAUSSETZUNGENSCHRITT 1 - BÜRGERBEGEHREN

SCHRITT 2 - BEARBEITUNG SCHRITT 3 - BÜRGERENTSCHEID

JETZT SIND SIE GEFRAGT!

JA NEIN

Weitere Informationen: Beteiligungsportal Baden-Württemberg


